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Sachverhalt und Antrge: 
	 SI 

Auf die am 18. Juli 1981 angemeldete europäische Patent-

anmeldung Nr. 81 105 649.8 ist am 12. Oktober 1983 das 

europäische Patent 0 045 865 erteilt worden. Der einzige 

Patentanspruch lautet: 

"Verfahren zur Entfernung von Schwefelwasserstoff aus 
kohlenwasserstoffhaltigen Gasgemischen mittels Aktivkohle 
bei erhöhten Temperaturen, dadurch gekennzeichnet, dal3 das 
Gas in einer I. Stufe (Vorfilter) in einem mit einer 
Aktivkohle mit einem durch Benzoladsorption gemessenen 
Porenvoluinen von 0,3-0,8 cm3/g (Adsorptionsporenvolumen) 
und einem durch Quecksilberporosimetrie bestimmten Poren-
volumen von 0,3-0,9 cm3/g (zuieitungsporenvolumen) und 

einer BET-Oberfläche von 700-1.500 m2/g gefUilten Reaktor 

bei Temperaturen zwischen 100 und 2500C von die kataly-

tische H2S-Oxidation behindernden Gaskomponenten befreit 
wird, worauf in einer 2. Stufe (EntschwefelungsreaktOr) 
nach Zusatz der zur katalytischen H2S-Oxidation benötigten 
Sauerstoffmenge der Schwefelwasserstoff in einem mit einem 
Aktivkohle-KatalysatOr gefi3.11ten Reaktor oxidiert und 
adsorptiv aus dem Gas entfernt wird." 

Die BeschwerdefUhrerifl hat gegen die Patenterteilung frist-

und formgerecht Einspruch eingelegt und dazu verwiesen 

auf: 

I. 	DE-C- 1 124 180. 

Nach Ablauf der Einspruchsfrist hat sie noch die Doku-

mente: 
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Kreil: "Adsorptionsstoffe in der Kontaktkatalyse", 

Akademische Verlagsanstalt Leipzig (1939),, Seiten 428, 

429, 445 und 449; und 

Ullmanns Enzyklopãdie der technischen Chemie, 4. Auf- 

lage, Band 2, Seiten 602 und 603 	- 

neu genannt sowie Bezug genommen auf das bereits in der Be-

schreibung gewUrdigte Dokument: 

DE-B- 1 224 865. 

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch am 

4. Oktober 1985 zurückgewiesen und ihre Entscheidung im 

wesentlichen wie folgt begrUndet: in der aus Dokument (1) 

bekannten ersten Filterstufe eines zweistufigen Entfef-

nungsverfahrens organischer Schwefelverbindungen aus Kohie-

destillationsgasen wUrden mit den hochsiedenden Komponenten 

der organischen Schwefelverbindungen alle Kohienwasserstof-

fe mit mehr als drei Kohienstoffatomen vollständig ausge-
schieden. Dokument (1) sei somit nur ein Beispiel fUr den 
im Streitpatent bereits gewrdigten Stand der Technikund 

gebe keine Anregung im Hinblick auf die beanspruclite erste 

Stufe (Vorfilter) des Streitpatents, bei der nur soiche 

Kohienwasserstoffe adsorbiert wUrden, die eine katalytische 

H2S-Oxidation in der nachfolgenden zweiten Verfahrensstufe 

behinderten. 

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

30. Oktober 1985 unter gleichzeitiger Zahiung der Gebtihr 

Beschwerde eingelegt. Sie beantragt die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. 1n 

der am 30. Januar 1986 eingegangenen BegrUndung stUtzt die 

Beschwerdeftlhrerin (Einsprechende) ihre Argumentation auf 

Dokument (1) sowie auf ein neu genanntes Dokument: 

01231 
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5. 	US-A- 1 430 920. 

Sie fUhrt im wesentlichen aus: 

Die in (1) enthaltene Angabe "gewBhnliche Temperatur" 

(Spalte 4, Zeilen 54-57) wUrde den Fachmann nicht 

davon abhalten, in der Vorfilterstufe die Aktivkohle 
auf den beanspruchten Temperaturbereich zwischen 100-

2500C aufzuheizen. 

Irn Hinblick auf die bereits bekannte Vorfilte-

rung wUrde der Fachrnann nur offengelassene Arbeits-

temperaturen in naheliegender Weise auszuwählen haben, 
urn zum Verfahren des Streitpatents zu gelangen. 

Es sei irrelevant, bei dem im Streitpatent bean-

spruchten Verfahren ein spezifisches Adsorptionsver-

halten der Vorfilteratufe aus dern Umstand herzuleiteri, 

daB bei dem Ausfllhrungsbeispiel des Streitpatents 

weniger als 5 S der im Gasgemsisch enthaltenen Kohien-

wasserstoffe im Vorfilter adsorbiert wUrden. Der in 

der Vorfilterstufe adsorbierte Kohlenwasserstoffanteil 

sei vielrnehr von der Gaszusarnrnensetzung abhngig und 

wUrde weit mehr als 5 S betragen, falls im durch-

geleiteten Gasgemisch ein h6herer Anteil an polymeri-

sierenden und extrem hoch siedenden gesttigten 

Kohienwasserstoffen vorhanden sei. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die 

Beschwerde zurückzuweisen und das Streitpatent unverär*dert 

aufrechtzuerhalten. Sie maclit geltend, daB die Dokurnen- 

te (1) und (5) dem Fachinann keinen Vorfilterbetrieb bei 

erhöhten Temperaturen of fenbaren wUrden. Ferner sei nicht 
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der (quantitative) Bruchteil der im Vorfilter adsorbierten 

Kohienwasserstoffe sondern die (qualitative) Abscheidung 

von die H2S-Oxidation behindernden Katalysatorgiften im 

Vorfilter Gegenstand des beanspruchten Verfahrens. 

Entschéidungsgrlinde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPfJ; sie ist daher zulässig. 

In formeller Hinsicht ist der einzige Patentanspruch nicht 

zu beanstanden, da er durch die ursprUngliche Of fenbarung 

im Hinblick auf Art. 123 (2) EPU gedeckt ist. 

Die nach Ablauf der Einspruchsfrist von der Beschwerde-

fUhrerin neu entgegengehaltenen Dokumente (2), (3) und (5) 

werden nicht von Amts wegen in das Verfahren eingefUhrt. 

Eine UberprUfung hat ergeben, daB deren BerUcksichtigung zu 

keiner anderen Entscheidung ftil -iren wUrde. Auf dieses ver-

spätete Vorbringen braucht in den folgenden Entscheidungs-

grUnden nicht nàher eingegangen werden (vgl. T 122/84, Nr. 

13; wird ver6ffentlicht). 

Der Gegenstand des Patentanspruchs ist unbestritten neu. 

4.1 Aus Dokument (4) ist ein Verfahren zur Entfernung von 

Schwefelwasserstoff aus Gasgemischen bekannt, das ohne die 

beanspruchte 1. Stufe (Vorfilter) arbeitet. 

4.2. Dokument (1) betrif ft nicht das gattungsgem13e Verfahren 

zur Entfernung von Schwefelwasserstoff sondern ein Ver-

fahren zur Entfernung von Schwefelkohlenstoffverbindungen,, 

das darUberhinaus die Entfernung in seiner zweiten Stufe 

nicht Uber eine katalytische Oxydation sondern durch kata-

lytische Hydrolyse mittels Aktivkohle vornimmt. 
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4.3. Die Ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen 

weiter vom Gegenstand des Streitpatents ab und brauchen 

deshaib bei der Beurteilung der Neuheit nicht im einzelnen 

abgehandelt zu werden. 

	

5. 	Es bleibt somit zu untersuchen, ob der Fachmann erfinde- 

riech ttig werden muI3te, urn vom Stand der Technik zum 

Verfahren nach dem Patentanspruch des Streitpatents zu 
gelangen. 

	

5.1 	Einleitend sei bemerkt, dai3 bereits seit vielen Jahren H2S 

aus Gasgemischen, insbesondere aus Rohgas, technisch durch 

katalytische Oxydation an Aktivkohle entfernt wird, die den 

entstehenden Schwefel an ihre innere Oberf1che adsorptiv 

bindet. Dieses konventionelle Entschwefelungsverfahren er-

fordert bekannterweise Ausgangsgase, die frei von höheren 

Kohienwasserstoffen und zur Polymerisation neigenden Ver-

bindungen sind, weiche sich ale harzähnhiche Produ)te aut 

der Aktivkohle absetzen, deren Poren verstopfen und die 

katalytische H2S-Oxydation behindern (vgl. die Beschrei-

bungseinleitung zurn streitpatent). Diese ala Katalysator-
gift wirkenderi Komponenten des zu entschwefelnden Gasge-

mieches muten somit vor einer H2S-Oxydation - wie sie bei-

spielsweise auch aus dem dem Verfahren nach Anspruch 1 am 

nchaten koinmenden Dokurnent (4) bekannt ist - bisher in 

einem gesonderten Verfahren entfernt werden. 

	

5.2 	GegenUber Dokurnent (4) ist die dem Streitpatent zugrunde- 

liegende Aufgabe objektiv darin erkennbar, ein Aktivkohle-

Verfahren anzugeben, das: 

a) in dem zu entschwefelnden Gasgemiach Komponenten zu- 

läl3t, die eine H2S-OXydatiOfl behindern, und 
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b) 	eine längere Verwendungsdauer von 1.ktivkoh1e gestattet 

ais die aligemein bekannten Reinigungsverfahren, bei 

denen die angestrebte vo11stndige Adsorption aller 

organischer Komponenten zu einer sehr schneiien Er-

schöpfung der Aktivkohie fiihrt,so daB sie verworfen 

oder regeneriert werden mul3. 

Da es zur aligemein bekannten Arbeitsroutine des Fachmanns 

gehört, den Anwendungsbereich und die Verwendungsdauer von 

Arbeitsmitteln zu veringern, ist er nach Aufassung der 

Kammer in der Lage, sich die patentgemäl3e Aufgabe zu stel-

len,ohne erfinderisch ttig zu werden. 

5.3. Zur Lsung dieser Aufgabe hat der Fachmann das aus (4) 

bekannte Verfahren wie folgt abzuändern: 

Vor der H2S-Oxydation istdas Gasgemisch durch einen 

Vorfiiterreaktor mit Aktivkohle hindurchzuieiten, de-

ren Porenstruktur innerhaib der im Patentanspruch des 

Streitpatents definierten Parameterbereiche liegt, und 

Das Vorfilter ist bei Temperaturen zwischen 100 0C und 
2500C zu betreiben. 

5.4. Zwar vertritt die Kammer die Meinung, daB die Mal3nahme (a) 

dem Fachmann durch die aus Dokuinent (1) bekannte Vorfilter-

stufe sowie durch die aligemein bekannten Porenparameter 

von Kornkohle für Gas- und Dmpfeadsorption nahee1egt 

wird. Doch ist diesfUr die zutreffende Entscheidung uner-

heblich, da nach der im folgenden nàher dargelegten Auf-

fassung der Kammer MaBnahme (b) eine erfinderische Ttig-

keit bedingt, die die Aufrechterhaltung des Patentanspruchs 

des Streitpatents rechtfertigt. 
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5.5. Ala Grundlage für die Untersuchung der Prage, ob die Ma3- 
nahme (b) eine erfinderiache Ttigkeit bedingt, ist es 
zweckmät3ig, zunächst das dem Filterfachinann aufgrund seines 
Fachwissens bekanrite Adsorptioneverhalten von Akivkohle für 
unterachiedliche organische Verbindungen in Abhngigkeit 
von der Temperatur darzulegen. 

5.5.1.FUr die nicht polymerisierenden, gesttigten Kohienwasser-
stoffe sind folgende Gesetzxnäl3igkeiten bekannt: Bei kon-
stant gehaltener Temperatur ldt sich die Filterkohie in 
der Reihenfolge der Adsorbierbarkeiten der durchgeleiteten 
Gaskomponenten auf. Leichter kondensierbare Gaskomponenten 
werden starker adsorbiert ala schwerer kondensierbare. Eine 
Gaskomponente mit höherem Siedepunkt wird also starker weg-
gefiltert ala eine Gaskomponente mit niedrigerem Siede-
punkt. Wird ein beladenes Kohlefilter allmàhlich erhitzt, 
entweichen der Reihe nach zunächst die schwerer und danach 
die leichter adsorbierbaren Bestandteile. Der Filterfach-
mann kann also vorhersehen, daI3 eine Aufheizung des in Do-
kument (1) verwendeten Aktivkohle-Vorfiltersaeine Durch-
lässigkeit zu höher siedenden organiachen Verbindungen hin 
verschiebt und damit die Filterbeladung verringert. 

5.5.2.Bei der aligemein bekannten Entfernung von polymerisieren-
den, ungeaättigten Kohienwasserstoffen aus Gasgemischen 
wird die Aktivkohle aufgeheizt, urn die an ihr adsorbierten 
ungesattigten Verbindungen zu öligen oder festen Produkten 
zu polymerisieren, und somit phasenmäl3ig vom Gas abzutren-
nen. In dieser bekannten Heizung der Aktivkohle sieht der 
Fachmann nur ein Mittel, den adsorbierten ungesättigten 
Verbindungen die zur Ingangsetzung der Polymerisation 
notwendige Startenergie zu geben. Bei den an der Aktivkohle 
adsorbierten ungesättigten Kohienwasserstoffen bewirkt die 
Filterheizung also keinerlei Desorption sondern eine Pha-
senunwandlung, die die Filterbeladung nicht verändert. So- 
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mit bietet dieser ailgemeine Stand der Technik dern Fachmann 
keine Anregung auf das L6sungsprinzip des Streitpatents, 
die Beladungsgeschwindigkeit eines Aktiv-Kohlefilters durch 
seine Erhitzung herabzusetzen. 

5.6. Die Frage, ob es für den Fachmann nahelag, im Rahmen des 
aus Dokurnent (4) bekannten Verfahrens zur Entfernung von 
Schwefelwasserstoff das aus Dokuxnent (1) bekannte Vorfilter 
aufzuheizen und damit höher siedende organische Verbindun-
gen im Entschwefelungsreaktor der iachfo1genden zweiten 
Stufe zuzulassen, ist nach Auffassung der Kammer aus fol-
genden GrUnden zu verneinen: 

5.6.1 Die zweite Stufe des aus (1) bekannten Verfahrens entfernt 
aus e-inem Gasgemisch zwar nicht Schwefelwasserstoff durch 
Oxydation sondern Schwefelkohlenstoffe durch katalytische 
Hydrolyse. Doch vertritt die Kammer die Auffassung, dal3 der 
Fachmann aufgrund der analogen Reaktionskinetik durchaus in 
der Lage 1st, aus den ausgenutzten Wirkungen des bekannten 
Vorfilters für die nachfolgende Schwefelkohlenstoffhydro-
lyse Schlüsse auf das Filterverhalten gegenuber einernach-
folgenden H2S-Oxydation zu ziehen. 

5.6.2 Das Aktivkohle-Vorfilter der ersten Stufe von (1) wird bis 
zum Durchbruch von C4-Kohleriwasserstoffen verwendet. Hier-
aus erkennt der Fachmann, da3 C 4  oder höhere Kohienwasser-
stoffe die katalytische Hydrolyse von Schwefelkohlenstoffen 
an Aktivkohle in der zweiten Verfahrensstufe behindern. 
Diese Lehre legt dem Fachmann die Schlul3folgerung nahe, daB 
alle organischen Verbindungen mit vier und mehr Kohien-

stoffatomen (ca , n 4) Katalysatorgifte sein mUBten, die 
auch die katalytische H 2 S-Oxydation behindern, zuinal der zu 
berUcksichtigende Stand der Technik dem Fachmann keinerlei 
Hinweise darauf gibt, daB nicht alle der in (1) weggefil- 
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terten organischen Gaskomponenten C mit n 4 für die Re- 
aktionen der zweiten Verfahrensstufe schädlich sind. 

5.6.3 Entgegen der Auffassung der BeschwerdefUhrerin ist die 
Kammer davon überzeugt, dal3 die in (1) gegebene Lehre, im 
Vorfilter bis zuin C4-Durchbruch zu arbeiten, den Fachxnann 
den Fachmann eher davon abh1t, von der in (1) verwendeten 
N gewohnlichen  Filtertemperatur abzuweichen als das Filter-
aufheizen und dadurch C4  und höhere Kohienwasserstoffe im 
Reaktor einer zweiten Verfahrensstufe zuzulassen. 

5.6.4 Dokument (4) befa3t sich mit der Erhöhung der katalytischen 
Oxydationsgeschwindigkeit von H2S durch Verwendung jodhal-
tiger Aktivkohle. Der Problemkreis der Entfernung von Kata-
lysatorgiften durch Vorfilterung ist nicht angesprochen. 
Dieses Dokument kann somit auch keine Anregung zur Verwen-
dung eines speziellen Vorfilters unter bestimmten Betriebs-
bedingungeri für einen besonderen Zweck geben. 

5.6.5 Die im Einspruchsverfahren nicht aufgegriffenen aber in der 
Beschreibungseinleitung gewilrdigten oder im Recherchen-
bericht genannten Dokurnente sind weit weniger relevant als 
das vorstehend abgehandelte Material. 

5.7. Die Kammer vermag also der Auffassung der Beschwerdeführe-
rin in Punkt lvii nicht zu folgen, daB die Auswahl des Tern-
peraturbereichs des Vorfilters gemä3 MaBnahme (b) nahelie-
gend sei. Aufgrund mangelnder Hinweise des oben abgehandel-
ten Standes der Technik steilt es für den Fachrnann eine un-
erwartete Wirkung dar, daB ein Teil der in (1) weggefilter-
ten h&ker siedenden gesättigten Kohlenwasserstoffverbindun-
gen C mit n 4 keineGifte für die nachfolgende katalytische 
Reaktion sind. Der Stand der Technik wUrde einen Fachxnann 
eher abhalten, das in (1) verwendete Vorfilter aufzuheizen, 
urn nicht die Reaktionen in der zweiteri Verfahrensstufe zu 
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behindern. Ferner ist die Auswahl des beanspruchteri Tempe-

raturbereichs auch nicht Ergebnis einer einfachen Extra-

polation, da im Stand der Technik nichts darauf hinweist, 

ab weichem Siedepunkt gesättigte KohlenwasserstOffVerbifl- 

dungen C die katalytische H 2S-Oxydation an Aktivkohle 

wirksam behindern. Somit 1st in der Manahme (b) eine nicht 

naheliegende Aüswahl einesbisher nicht verwendeten Be-

reic'hs eines Betriebsparameters zu sehen, die auf einer 

erfinderischen Ttigkeit beruht. 

5.8. Es ist nicht strittig, daB die Temperaturerhöhung des 

Vorfilters dessen Adsorptionsverrnögen zu hbheren, gest- 

tigten C-Verbindungen hin verschiebt. Die Beschwerde-

fUhrerin hat nicht in Frage gestelit, dal3 gem3 dern Aus-

fUhrungsbeispiel des Streitpatents das Vorfilter bei ether 

Temperatur von 1500C gegentiber (1) für unterhaib von 100 0C 
siedende gesttigte C4-, C5- 1  C6- und C7-Korilenwasserstoffe 
durch1ssig wird. Der Umstand, in weichem quantitativen Urn-

fang von dieser Lehre des Streitpatents in der Praxis Ge-

brauch gernacht wird, 1st für die Frage ihrer Patentierbar-

keit entgegen der Auffassung der BeschwerdefUhrerth in Pkt. 

IViii ohne Bedeutung. 

5.9 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht mithin auf einer er- 

finderischen Ttigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. 
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Entacheidungsforuie 1 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsab-

teilung wird zurUckgewiesen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	Der Vorsitzende: 

Klein 
	

Lederer 


